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Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
 
die Bundesräte Dr. Dziedzic, Freundinnen und Freunde haben am 17. Dezember 

2015 unter der Nr. 3101/J-BR an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Implementierung von LGBT Rechten in den NAP Menschenrechte ge-

richtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 4 und 7: 

 Was werden Sie unternehmen, um - wie im ECRI Bericht 2015 gefordert – Maß-
nahmen betreffend LGBT Personen in den NAP Menschenrechte zu integrieren? 
Welche sonstigen Maßnahmen werden Sie diesbezüglich ergreifen? 

 Ist im Rahmen des NAP Menschenrechte die Entwicklung eines umfassenden 
Programms für LGBT Personen in Österreich geplant, um deren Gleichstellung 
voranzutreiben? Falls nein, sind andere Maßnahmen zur Förderung der Gleich-
stellung von LGBT Personen geplant? 

 Ist die Einrichtung einer bundesweiten Antidiskriminierungsstelle für gleichge-
schlechtliche und Transgender Lebensweisen angedacht? 

 Sind im NAP Menschenrechte auch Forschung und Datenerhebung zu den Le-
bensbedingungen von LGBT Personen angedacht, die auch die Themen Diskri-
minierung und Intoleranz umfassen? 

 Welche Vorhaben verfolgt das Bundesministerium für Kunst und Kultur, Verfas-
sung und Medien, um die rechtliche Gleichstellung von LGBT Personen in Öster-
reich zu forcieren? 
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Die Erstellung eines „Nationalen Aktionsplans Menschenrechte“ ist eines der Projek-

te der österreichischen Bundesregierung für die laufende Legislaturperiode (siehe Ar-

beitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013 bis 2018, Seite 75: „Be-

schluss eines Nationalen Aktionsplans ‚Menschenrechte‘, der die bestehenden sek-

toriellen Aktionspläne im Menschenrechtsbereich in einen gemeinsamen Rahmen 

stellt und in Zusammenarbeit mit der Volksanwaltschaft ergänzt“), die damit einer 

langjährigen Forderung der österreichischen Zivilgesellschaft nachkommt. 

 

In Zusammenarbeit mit allen Ressorts und den Ländern wurden bislang rund 50 kon-

krete Maßnahmen zusammengestellt. Die Zivilgesellschaft wurde in den Prozess der 

Erstellung des „Nationalen Aktionsplans Menschenrechte“ regelmäßig eingebunden 

(Informationsveranstaltungen der Volksanwaltschaft und der Bundesregierung) und 

hat sich auch mit zahlreichen Projektvorschlägen am Prozess beteiligt. Darüber hi-

naus wurde eine sogenannte „NAP-MR Konsultationsgruppe“ gegründet, bestehend 

aus Vertretern von Bundesministerien sowie NGOs, die sich regelmäßig getroffen 

und den gesamten Prozess begleitet hat.  

 

Die gesetzlichen Zuständigkeiten der Bundesministerien werden durch die Arbeiten 

an einem Nationalen Aktionsplan Menschenrechte nicht berührt. Fragen der Gleich-

stellung von LGBTI-Personen zählen nicht federführend zum Wirkungsbereich des 

Bundeskanzleramtes. Jedoch betrifft eines der unter anderem vom Bundeskanzler-

amt vorgeschlagenen Projekte die Erstellung eines Leitfadens für Diskriminierungs-

opfer, der diese in einfacher und übersichtlicher Form dabei anleiten soll, an welche 

Antidiskriminierungsstellen sie sich in einem konkreten Diskriminierungsfall wenden 

können. Damit soll Diskriminierungsopfern der Zugang zum komplexen Rechts-

schutzsystem in diesem Bereich erleichtert werden. Ein solcher Leitfaden soll insbe-

sondere auch LGBTI-Personen den Zugang zum Recht erleichtern. Darüber hinaus 

ist nach derzeitigem Stand kein speziell den Rechten von LGBTI-Personen gewidme-

tes Projekt vorgesehen. 

 

Soweit die Anfrage Forschung und Datenerhebung zu den Lebensbedingungen von 

LGBTI-Personen thematisiert, weise ich auf die umfangreiche, von der EU-Grund-

rechteagentur durchgeführte Umfrage zur Diskriminierung von LGBT-Personen hin, 

deren Ergebnisse im Jahr 2013 veröffentlicht wurden, sowie an den erst im Dezem-
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ber 2015 veröffentlichten Rechtsvergleich „Protection against discrimination on 

grounds of sexual orientation or gender idendity and sex characteristics in the EU“. 

 

Zu den Fragen 5 und 6: 

 Wie ist der derzeitige Stand der Umsetzung des NAP Menschenrechte? Bis wann 
ist mit einer Beschlussfassung der Bundesregierung zu rechnen? 

 Wird dieser vor Beschlussfassung dem Nationalrat und Bundesrat vorgestellt 
werden? 

 

Derzeit wird an der Finalisierung des Nationalen Aktionsplans Menschenrechte gear-

beitet. Es wird in Aussicht genommen, das Parlament vor der für 2016 geplanten An-

nahme entsprechend zu informieren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 
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